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Zweite Durchführungsbestimmung 
zur Preisverordnung Nr. 9 -— Preise für 

Kunstseide.
Vom 30. November 1949

Auf Grund des § 4 der Preisverordnung Nr. 9 vom 
27. Oktober 1949 — Verordnung über die Preise für 
Kunstseide (GBl. S. 28) wird bestimmt:

ßie Preiserhöhung von 100°/o gemäß § 1 der Preis
verordnung Nr. 9 bezieht sich ausschließlich auf 
die bisherigen Herstellerabgabepreise für Viskose- 
Kunstseide und für Kupfer-Kunstseide.

Berlin, den 30. November 1949
Ministerium der Finanzen 

I.V.: R u m p f
Staatssekretär

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Preisverordnung Nr. 10 — Haushaltsaufschlag 

auf Textilerzeugnisse.
Vom 30. November 1949

Auf Grund des § 6 der Preisverordnung Nr. 10 vom
4. November 1949 — Verordnung über die Erhebung

von Haushaltsaufschlägen auf die Warenbestände 
der textilverarbeitenden Betriebe und des Textil
handels (GBl. S. 29) wird bestimmt:

§ 1
Die nach §§ 1 und 2 der Preisverordnung Nr. 10 

zu erhebenden Aufschläge sind gegenüber allen Ab
nehmern einschl. Warenlieferungen für Export, 
Interzonenhandel, Reparationen usw. zu berechnen.

§ 2
(1) Hinsichtlich der Erhebung und Weiterberech

nung von Haushaltsaufschlägen wird die Watte
herstellung den Spinnereien gleichgestellt.

(2) Die nach § 1 Abs. 2 der Preisverordnung Nr. 10 
auf alle Verkaufserzeugnisse. ohne Rücksicht auf 
ihre Rohstoffzusammensetzung zu erhebenden Auf
schläge sind von den nachstehend aufgeführten Fer
tigungsbetrieben zu berechnen:

1. Baumwoll-Zellwollwebereien
(z.B. Roh- und Buntwebereien, Frottier-, Tüll-, 
Spitzen-, Gardinen- und Grobgarnwebereien);
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